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Beschlussvorlage 

067/2017 

Beratungsfolge: Gremium: Art der Sitzung: 

31.05.2017 Sozial- und 
Gesundheitsausschuss 

öffentlich zur Kenntnisnahme 

 
 
 
 

Tagesordnung: 

Altersarmut im Landkreis Bad Dürkheim 

 

Beschlussvorschlag: 
 
 Die Informationen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 

 
Finanzielle Auswirkung:                Ja    Nein 
 

Leistungsbezeichnung:   

Produktsachkonto:  

Investitionsmaßnahme/Projekt:  

Haushaltsansatz:   

Noch verfügbar:   

Bemerkungen:   
 

 

Bad Dürkheim, 23. Mai 2017 
In Vertretung 

 

 

Claus Potje 
Erster Kreisbeigeordneter 
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Dem Anliegen des Frauenbeirates des Landkreises Bad Dürkheim folgend, hat die 
Verwaltung das Thema Altersarmut näher beleuchtet.  
Unter statistischen Gesichtspunkten gelten  Menschen ab Erreichen der Altersgrenze für 
die Regelaltersrente als „alt“. Dies betrifft 23,2% -entspricht 30.669 Personen- der 
Gesamtbevölkerung des Landkreises (Stand 31.12.2015). 
Maßstab für die Definition „Armut“ ist, dass einer Person nach Begleichung bestehender 
Bedarfe u.a. für Unterkunft und Krankenversicherungsbeiträge noch monatlich so viel Geld 
für z.B. Ernährung,  Kleidung, Strom, Ersatzbeschaffungen, kulturelle Teilhabe etc. zur 
Verfügung stehen muss, wie dies dem jeweils zum 01.01. eines Jahres neu 
festzulegenden Regelbedarf der Grundsicherung im Alter entspricht (Existenzminimum).  
 
Ist dies nicht –vollständig- aus eigenem Einkommen oder Vermögen möglich und es 
besteht folglich ein Grundsicherungsanspruch, ist die Person von Altersarmut betroffen. 
Die beigefügte Präsentation zeigt, dass im Landkreis Bad Dürkheim lediglich 1,63 % der 
Bevölkerung in der maßgeblichen Altersgruppe von Altersarmut betroffen sind. Im 
Quervergleich aller rheinland-pfälzischen Kommunen weist der Landkreis Bad Dürkheim 
die viertniedrigste Quote auf. 
Anzumerken bleibt, dass die Präsentation lediglich auf Altersarmut abstellt und somit 
sämtliche Leistungsempfänger unterhalb der Altersgrenze für die Regelaltersrente außen 
vor sind. Die vorgenannte Altersgrenze entspricht gleichzeitig der maßgeblichen 
Altersgrenze für den Anspruch auf Grundsicherung im Alter. 
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